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Schulgeſetz .

2. bei Veranſtaltungen im Sinne des § 134 Abſ . 2 das Bezirksamt ,
3. bei Veranſtaltungen nach §S 133 das UM. Nachdem aber die

Zuftändigkeit zur Errichtung ſolcher Anſtalten an das Staats⸗
miniſterium übergegangen iſt , kommt auch das Recht zur
Schließung nunmehr dieſer Behörde zu.

Neunter Titel .

Vollzugsbeſtimmungen .

Zuſtändigkeit der Verwaltungsgerichte .

§ 140 .

Geſ . vom 13. Mai 1892 Art . IX § 149. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art. IX.

( 1) Die Verwaltungsgerichte — in erſter Inſtanz der Bezirks⸗
rat , in zweiter Inſtanz der Verwaltungsgerichtshof — entſcheiden
Streitigkeiten des öffentlichen Rechtes

über Beiträge und perſönliche Leiſtungen Einzelner zu
den Koſten der Volksſchulverbände .

( 2) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt in erſter und legzzter
Ꝙ. ＋ 3 8
Inſtanz auf Klagen gegen Entſcheidungen der Verwaltungsbe⸗
hörden :

5 über den zwiſchen den Beteiligten ſtreitigen Umfang bon
( Volks⸗ ) Schulverbänden ;

2. über die aus dem Schulgeſetz abzuleitende Verpflichtung
von Gemeinden und abgeſonderten Gemarkungen zu
Leiſtungen für Unterhaltung von Volksſchulen ;

3 über die Verpflichtung der Staatskaſſe zur Übernahme eines

Anteils am Schulaufwand einzelner minder leiſtungsfähiger Ge⸗
meinden ;

4. über das Vorhandenſein der Vorausſetzungen zur Unter⸗

ſtellung einer Veranſtaltung unter die Beſtimmungen der

§§ 133, 134 , 135 und 137 des Geſetzes ſowie darüber , ob

die in § 133 Abſatz 2 Ziffer 1, Ziffer 3 Abſatz 1, und
Ziffer 4 bezeichneten Nachweiſe als erbracht zu gelten
haben und ob die von der Staatsbehörde verfügte
Schließung einer Anſtalt oder die Unterſagung der ge⸗

Erteilung von Privatunterricht zu Recht er⸗
Olgt iſt .

Über die Geltendmachung der vermögensrechtlichen Anſprüche der
Lehrer aus ihrem Dienſtverhältnis und ihrer Hinterbliebenen bezüglich

875 geſetzlich zuſtehenden vermögensrechtlichen Anſprüche vergl .
§ 75 BG .



Vollzugsbeſtimmungen . § 141. 183

1. VRPfG . § 24. Die hierunter fallende Verpflichtung zur Schul⸗

geldzahlung iſt durch die Aufhebung des Schulgeldes in Wegfall ge⸗

kommen .
2. a) VRPfG . § 3 Ziff . 3. SchG . S§8 7 und 10 SchG .

b) VRPfG . § 3 Ziff . 4. Die Vorſchrift in Ziff . 2 iſt nicht , wie

aus der Faſſung des §S 5 320 , geſchloſſen werden könnte , auf

Fälle des § 6 Ziff . 2 VG. beſchränkt , ſondern bezieht ſich auch

auf die Feſtlegung des Verhältniſſes , in dem die zu einem

Schulverband vereinigten Gemeinden gegenſeitig zum Auf⸗

wand für die gemeinſame Volksſchule beizutragen haben .

( SchG . §8 108 , 110. )
c) Ziff . 3 iſt durch die Ubernahme des geſamten perſönlichen Auf⸗

wandes auf die Staatskaſſe in Wegfall gekommen .

d) Durch die Einräumung des Rechts verwaltungsgerichtlicher

Klage zum Zweck der Feſtſtellung :
1. ob die rechtlichen Vorausſetzungen zur Unterſtellung eines

Unternehmens unter die Vorſchriften des gegenwärtigen

Abſchnittes — 88 133 und 134 — des Geſetzes vorliegen ,

2. ob die zur Begründung des Vorhabens auf Errichtung einer

Anſtalt eingereichten Nachweiſe als den geſetzlichen Beſtim⸗

mungen entſprechend zu erachten ſind — § 133 —, und

3. ob die von ſeiten der Staatsbehörde erfolgte Schließung

einer Anſtalt — § 139 Abſ . 2 —zurecht erfolgt iſt ,

ſoll die größtmögliche Gewähr zu einer objektiven Anwendung des Ge⸗

ſetzes gegeben werden .
Dabei ſind jedoch die behördlichen Entſcheidungen über die in 8 133

Abſatz 2 Ziffer 2, Ziffer 3 Abſatz 2 und in Abſatz 3 bezeichneten Ver⸗

hältniſſe als auf ſchultechniſchen Kenntniſſen beziehungsweiſe auf dem

diskretionären Ermeſſen der Regierung beruhend von der Anfechtung

durch Klage ausgenommen .
Durch die Übertragung der Zuſtändigkeit zur Erteilung der Ge⸗

nehmigung im Falle des § 133 an das Staatsminiſterium tritt die Be⸗

ſonderheit ein , daß eine Entſcheidung der oberſten Staatsbehörde der

Nachprüfung und eventuell der Abänderung durch den Verwaltungs⸗

gerichtshof unterſtellt wird .
Für die — von der I. Kammer beſchloſſene — Ausdehnung des ver⸗

waltungsgerichtlichen Schutzes auf die Unterſagung der gewerbsmäßigen

Erteilung von Privatunterricht & 136 ) war die Erwägung maßgebend ,

daß ein ſolcher Rechtsſchutz auch ſonſt gegen das polizeiliche Verbot einer

an ſich freigegebenen gewerblichen Betätigung z. B. in Fällen des § 35

Gew. Ord . nach § 4 Ziff . 1 VRPfG . eingeräumt iſt .

Ob ungeachtet der Klageerhebung die angefochtene Entſcheidung aus

Gründen des öffentlichen Intereſſes in Vollzuͤg zu ſetzen iſt , iſt ins Er⸗
meſſen der Behörde geſtellt , von der die Entſchließung ausgegangen iſt .

VRPfG . S 41 Ziff . 9.

§ 141 .

Geſ . vom 13. Mai 1892.

( J Die Verwaltungsbehörden , welche die in dieſem Geſetze er⸗

wähnten behördlichen Obliegenheiten und Befugniſſe wahrzu⸗



18⁴4 Schulgeſetz .

nehmen haben , werden , ſoweit dieſelben nicht durch Geſetz bezeich⸗
net ſind , durch Verordnung beſtimmt .

( 2) Ferner bleibt es der Verordnung überlaſſen , die ſonſtigen

zur Ausführung dieſes Geſetzes erforderlichen Beſtimmungen zu

treffen .

Soweit das Geſetz die Zuſtändigkeit im einzelnen Fall der Ober⸗

ſchulbehörde übertragen hat , ſo in den 8§ 7, 8, 9, 18, 26, 29, 38, 39,

40, 41, 43, 44, 45, 50, 57, 68, 83, 87, 112 , 113 , 121 , 126 , iſt an die Stelle

des Oberſchulrats nach §S 4 der Ldsh . VO. über die Organiſation der

oberen Staatsbehörden vom 19. Mai 1911 das Miniſterium des Kultus

und Unterrichts getreten . Das gleiche gilt für die Fälle , in denen die

Oberſchulbehörde durch die zum Vollzug des § 141 erlaſſene Ldsh . VO.

vom 8. Auguſt 1910 über die Zuſtändigkeit der Verwaltungsbehörden in

bezug auf das Schulgeſetz für zuſtändig erklärt worden iſt ( §8 3 und 7, 2) .

Der Übergang der Zuſtändigkeit vom Oberſchulrat an das Unter⸗

richtsminiſterium hat in den Fällen , in denen der Oberſchulbehörde nur

ein Antragsrecht , die Entſcheidung ſelbſt aber dem Bezirksrat als Ver⸗

waltungsbehörde zuſteht ( SS 9 und 113) , zu dem Mißverhältnis geführt ,
daß das Unterrichtsminiſterium die zur Einlegung des Rekurſes gegen die

Entſchließung des Bezirksrats und gleichzeitig auch — im Benehmen mit

dem Miniſterium des Innern —die zur Verbeſcheidung des Rekurſes

zuſtändige Behörde iſt . Dieſem Geſichtspunkt hat die Verordnung über

die Schulbehörden vom 28. November 1913 Rechnung getragen , indem

ſie die Antragſtellung auf Errichtung neuer Lehrerſtellen , die bis dahin
den geſetzlichen Beſtimmungen ( § 26 i. V. mit § 77 Abſ . 2 des Geſ . ) ent⸗

ſprechend , von der Oberſchulbehörde ausging , als zum Dienſtkreis der

Kreisſchulämter gehörig bezeichnet . Bei einer etwaigen Anderung des

SchG . dürfte auf dieſe Verhältniſſe Rückſicht zu nehmen ſein .
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